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§ 46 S-BSG
 S-BSG - Bediensteten-Schutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.06.2021

Aufgaben, Information und

Beiziehung der Präventivdienste

 

§ 46

 

(1) Sicherheitsfachkräfte haben die Aufgabe, den Dienstgeber, die Bediensteten, die Personalvertretungsorgane, die

Kommission und die Kontrollorgane auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der menschengerechten

Arbeitsgestaltung zu beraten und den Dienstgeber bei der Erfüllung seiner P ichten auf diesen Gebieten zu

unterstützen.

 

(2) Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, den im Abs 1 genannten Personenkreis auf dem Gebiet des

Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der menschengerechten

Arbeitsgestaltung zu beraten und den Dienstgeber bei der Erfüllung seiner P ichten auf diesen Gebieten zu

unterstützen.

 

(3) Der Dienstgeber hat den Präventivdiensten alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und

Unterlagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere betre end die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente,

Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betre end gefährliche Arbeitssto e

und Lärm sowie von sonstigen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen und

Untersuchungen. Die Präventivdienste sind gesondert zu informieren, wenn Bedienstete aufgenommen oder auf

Grund einer Überlassung beschäftigt werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
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